
 

AGB 

Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen 

1. Allgemeines 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich im Geschäftsverkehr mit unseren 
Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Wir liefern nur zu unseren nachstehenden 
Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen, auch soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen später 
eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. 
Zusätzliche oder widersprechende Vertragsbedingungen unserer Kunden gelten nur, wenn wir diese 

ausdrücklich schriftlich anerkannt haben. Werden mit dem Kunden im Vertrag oder in einer Anlage 
zum Vertrag abweichende Vereinbarungen getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang 
gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

2. Vertragsschluss, Vertragsinhalt 

Sofern wir in unserem Angebot dem Kunden gegenüber keine Bindungsfrist erklären, ist unser 
Angebot unverbindlich. Dies gilt auch für eigenständig veränderbare Teile des Angebots wie z.B. 

Preisangaben und Lieferzeiten. Bestellungen des Kunden gelten erst dann als angenommen, wenn sie 
von uns schriftlich bestätigt worden sind. 
Im Falle eines ausdrücklich verbindlichen Angebots mit zeitlicher Bindungsfrist unsererseits, kommt 
der Vertrag nur durch die ausdrückliche Annahmeerklärung des Kunden innerhalb der Bindungsfrist 
zustande. Nach Ablauf der Frist sind wir an unser Angebot nicht mehr gebunden. Die Annahme des 
Kunden stellt dann ein Angebot dar, das wir durch eine schriftliche Bestätigung annehmen können. 

Mündliche Nebenabsprachen, Zusicherungen, Vertragsänderungen oder - ergänzungen zum 
schriftlichen Vertrag, der Auftragsbestätigung oder zu diesen Bedingungen können nur von unseren 
Geschäftsführern oder schriftlich bevollmächtigten Mitarbeitern wirksam vereinbart werden. Werden 
solche Absprachen zwischen dem Kunden und nicht bevollmächtigten Mitarbeitern getroffen, werden 

sie verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 
Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maß-, 
Kraftverbrauch- und Leistungsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich 

als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir 
verpflichten uns, vom Kunden als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 

3. Lieferumfang und Vorarbeiten 

Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder unser verbindliches 

Angebot maßgebend. Technische Änderungen sind zulässig, soweit hierdurch die Eignung für den 

vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird. 
Schutzvorrichtungen, Sicherheitseinrichtungen und andere Vorrichtungen aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften oder behördlicher Auflagen werden nur insoweit mitgeliefert, als dies ausdrücklich 
vereinbart ist. 
In jedem Fall, auch wenn wir die Montage und Inbetriebnahme zu einem Pauschalpreis übernommen 
haben, gehört insbesondere nicht zur Lieferung: Erd- und Mauerarbeiten, Hebezeuge, Gerüste, 

Dachverwahrungen, Material, und Installationsarbeiten, Anschluss von Heizung, Gas, Frischwasser, 



Abwasser und Strom, außerdem Installation von Öl- und Gasbrennern, Feuerlösch-, 
Elektrostatikanlagen u. ä. 
Der Kunde ist für die rechtzeitige Bereitstellung der Vorarbeiten verantwortlich, hierzu zählt auch das 
Auspacken der Lieferung. 

4. Lieferung, Gefahrübergang und Entgegennahme 

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Die Lieferung erfolgt ab Werk ohne Verladung. Die Gefahr geht 
im Falle der Abholung durch den Kunden mit der Bereitstellung der Lieferteile und im Falle der 
Versendung mit Übergabe der Lieferteile an den Frachtführer auf den Kunden über, auch dann, wenn 
wir noch andere Leistungen wie z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung 
übernommen haben. 

Die Versendung von Lieferteilen erfolgt, wenn keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, im 
Auftrag des Kunden auf dessen Kosten und Gefahr. Auf Wunsch des Kunden wird in seinem Auftrag 
und auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. 
Verzögert sich der Versand durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr auf 
den Kunden über, wenn ihm die Anzeige der Versandbereitschaft zugeht. 

5. Lieferzeit 

Von uns mitgeteilte Lieferzeiten sind stets unverbindlich. Ist ein Lieferzeitpunkt ausdrücklich für 
verbindlich erklärt, beginnt die Lieferfrist erst mit Zugang unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht 
vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 
mit dem Eingang einer vereinbarten Zahlung, Bürgschaft usw. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die 

Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat 

oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz 
der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, z. B. 
Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Energie- und Rohstoffmangel und andere Ereignisse höherer 
Gewalt, gleichgültig, ob diese Umstände in unserem Werk oder bei unseren Unterlieferanten eintreten. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines 

bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Wir teilen dem Kunden den Eintritt und die voraussichtliche 
Dauer solcher Störungen unverzüglich mit. Die Lieferfrist verlängert sich mindestens um die Dauer der 
von uns nicht zu vertretenden Hindernisse. 
Soweit infolge dieser Umstände die Erfüllung des Vertrages für uns unmöglich oder wirtschaftlich nicht 
mehr zumutbar wird, können wir ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten. 

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wenn wir vom 
Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so werden wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 

unverzüglich dem Kunden mitteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine 
Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 

6. Lieferverzug, Lagerkosten bei Annahmeverzug 

Wenn dem Kunden wegen einer Verzögerung, die von uns auf Grund leichter Fahrlässigkeit zu 
vertreten ist, ein Schaden erwächst, so ist dieser berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. 
Sie beträgt für jede volle Woche des Verzuges 1/2 v. H. vom Wert desjenigen Teiles der 

Gesamtlieferung, der infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht zweckdienlich benützt werden 
kann. Die Verzugsentschädigung ist begrenzt auf 10 Wochen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Unberührt bleibt unsere Haftung entsprechend Ziffer 9 

und 10 dieser Bedingungen. 
Bei Nichteinhaltung verbindlich vereinbarter Liefertermine ist der Kunde verpflichtet, uns erst 
schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen, bevor er nach deren Ablauf berechtigt ist, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in 
unserem Werk mindestens jedoch 1/2 v. H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Wir 



sind jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Nachfrist 
anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter 
Frist zu beliefern. 

7. Preise und Zahlung 

Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung. Verpackungsmaterial wird nur 
zurückgenommen, wenn der Kunde die Rücksendekosten trägt. Den vereinbarten Preisen wird im 
Inland die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich gültigen Höhe zugeschlagen. Unsere Rechnungen 
sind sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Auf der Rechnung angegebene Zahlungsziele verzögern 
nicht die Fälligkeit. 
Erhöhen sich bis zum Tage der Lieferung Material- oder Lohnkosten, so sind wir berechtigt, auf der 

Basis unserer ursprünglichen Preiskalkulation die Kostensteigerung anteilig auf den Preis umzulegen. 
Wir sind berechtigt nach Vertragsschluss und vor Auslieferung der Ware nach unserer Wahl vom 
Kunden die Leistung Zug um Zug oder eine angemessene Sicherheitsleistung zu verlangen, wenn uns 
nachträglich bekannt wird, dass beim Kunden bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Zweifel an 
der Kreditwürdigkeit bestanden und diese Zweifel bis zur Auslieferung fortbestehen. Verweigert der 
Kunde die Leistung Zug um Zug oder die geforderte Sicherheitsleistung, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Dies gilt auch bei einem gesetzlichen Schuldnerwechsel, 

wenn an der Kreditwürdigkeit des neuen Schuldners berechtigte Zweifel bestehen. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen die Aufrechnung zu erklären, soweit 
die Gegenforderungen des Kunden nicht ausdrücklich von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Kontokorrent 

Der Liefergegenstand bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns 
gegen den Kunden jetzt oder zukünftig zustehen, unser Eigentum. 
Versicherung und Wartung 
Bis zum Eigentumsübergang hat der Kunde die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf 

seine Kosten und zu unseren Gunsten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern und auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen. Alle 
Ansprüche an den Versicherer aus diesem Vertrage hinsichtlich der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren gelten als an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an. Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Kunden auf eigene Kosten rechtzeitig 

durchzuführen. 
Weiterveräußerung 

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, solange er 
sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Bei Weiterverkauf und Weiterverarbeitung ist das 
Eigentumsrecht vom Kunden gegenüber dem Dritten vorzubehalten. 
Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen aus dem entsprechenden Rechtsgeschäft in Höhe 
unseres Rechnungswertes mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
den Käufer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft wird. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen 

ist der Kunde auch nach der Abtretung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die 
Abtretung seinen Käufern bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen 

die Käufer erforderlichen Auskünfte zu geben, sowie die notwendigen Unterlagen auszuhändigen. 
Weiterverarbeitung, Vermischung und Verbindung 

Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von Â§ 950 BGB, 
ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen, verwendeten Waren zum 



Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Die so entstandenen Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 
Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden 
oder vermischt, und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der 

Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Für die durch die 
Verarbeitung und die Verbindung sowie Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche 
wie für die Vorbehaltsware. 
Wird die Vorbehaltsware in das Grundstück eines Dritten oder sonst wie eingebaut, so tritt der Kunde 
den jeweils erstrangigen Teil seiner Werklohnforderung oder seiner Forderung aus sonstigen 
Rechtsgründen in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns im Voraus ab. Wir nehmen 
die Abtretung an. 

Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 
10%, so sind wir auf Verlangen des Kunden oder eines durch die Übersicherung beeinträchtigten 

Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. 
Pfändungen und Eingriffe Dritter 
Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat uns der Kunde 

unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
Herausgabe 
Bei Verletzung wichtiger Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme 
der Ware nach Setzung einer angemessenen Frist oder Erteilung einer Abmahnung berechtigt. Die 
Rücknahme, die Aufforderung zur Rückgabe oder die Pfändung der Vorbehaltsware stellt einen 
Rücktritt vom Vertrag dar und verpflichtet den Kunden zur Herausgabe der Vorbehaltsware. Der 
Kunde hat zu diesem Zweck uns oder einem unserer Beauftragten unwiderruflich das Betreten der 

Räume zu gestatten, in denen sich die Vorbehaltsware befindet. Bis zur Herausgabe hat der Kunde die 
in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Waren für uns getrennt von anderen Waren zu 

lagern, als unser Eigentum (Miteigentum) zu kennzeichnen, sich jeder Verfügung darüber zu enthalten 
und uns ein Verzeichnis des Eigentums (Miteigentums) zu übergeben. 
Wir sind nach Rücknahme berechtigt die Ware freihändig ohne vorherige Fristsetzung zu verkaufen 
oder versteigern zu lassen. Die Zurücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös 
abzüglich der Verwertungskosten, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende 

Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten. 

9. Gewährleistung 

Mängelrüge 
Der Kunde hat den Liefergegenstand unverzüglich nach Empfang sorgfältig zu prüfen und eventuelle 
Mängelrügen unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) bei uns 

geltend zu machen. 

Nacherfüllung 
Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 12 
Monaten seit Inbetriebnahme und längstens 24 Monate nach Übergabe des Liefergegenstandes in 
Folge eines bei Gefahrübergangs vorliegenden Mangels - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich beeinträchtigt herausstellen. 

Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht nach unserer Wahl, die Mängel zu beseitigen oder 
in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu leisten. Erklären wir, dass wir Ersatz liefern wollen, so ist 
vorher die mangelhafte Sache zurückzugewähren. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter 
unsachgemäß 
vorgenommener Änderungen und/oder Instandsetzungsarbeiten an der Ware wird unsere Haftung für 
die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 

Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der 

Kunde uns oder von uns beauftragten Dritten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst 
sind wir von der Gewährleistung befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden, wobei wir hiervon sofort zu verständigen sind oder wenn wir mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch fachkundige Dritte 
beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 



Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde selbst gegen vertragliche 
Verpflichtungen verstößt oder diese vertragswidrig nicht erfüllt. Der Kunde ist verpflichtet, für die 
Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung bauseitige Leistungen im selben Umfang wie im Hauptauftrag zur 
Verfügung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 

Fehlschlagen der Nacherfüllung 
Der Kunde hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, 
wenn die Nacherfüllungsversuche zweimal erfolglos blieben oder wir die Nacherfüllung ernsthaft und 
endgültig verweigern, obwohl uns der Kunde eine angemessen lange Frist zur Nacherfüllung gesetzt 
hat. Im Falle des Rücktritts können wir vom Kunden Nutzungsentschädigung nach §§ 346, 347 BGB 
verlangen. 
Ausschluss der Gewährleistung 

Unsere Gewährleistungspflicht entfällt, bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, sowie bei 
Mängeln, die auf eine fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder von uns 

nicht beauftragter Dritter zurückgehen. Ebenso leisten wir keine Gewähr in Fällen der natürlichen 
Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, insbesondere übermäßiger Beanspruchung, bei 
Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffen. Im Falle von mangelhaften 
Bauarbeiten, die wir nicht vorgenommen haben, bei ungeeignetem Baugrund, chemischen, 

elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen, soweit sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen 
sind, ist die Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen. 

10. Haftung 

In Fällen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz, 
sowie wenn wir oder unsere Erfüllungsgehilfen oder Vertreter vorsätzlich eine Pflicht verletzt haben, 
haften wir unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

In allen anderen Fällen beschränkt sich unsere Haftung auf den vertragstypischen und vorhersehbaren 
Durchschnittsschaden. Soweit uns, unseren Erfüllungsgehilfen oder Vertretern nur fahrlässige 
Pflichtverletzung vorwerfbar ist, haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für den 
vertragstypischen und vorhersehbaren Durchschnittsschaden. 
Die Haftung für Schäden durch die mangelhafte Ware an anderen Rechtsgütern des Kunden, z.B. 
Schäden an anderen Sachen, Aufwendungsersatzansprüche oder Nutzungsausfall während der 
Nacherfüllung sind ganz ausgeschlossen, es sei denn, es gilt Satz 1 oder es ist uns, unseren 

Erfüllungsgehilfen oder Vertretern grobe Fahrlässigkeit vorwerfbar. Im Fall der Haftung ist der 
Schadensersatz begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Durchschnittsschaden. 
Im Falle einer Inanspruchnahme aus Mängelhaftung nach Ziffer 9 oder wegen einer Pflichtverletzung 
nach den vorstehenden Regelungen in Ziffer 10, ist ein Mitverschulden des Kunden angemessen zu 
berücksichtigen. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

11. Vertragsunterlagen, Schutzrechte 

Bezüglich sämtlicher Vertragsunterlagen behalten wir uns das Eigentum und das Urheberrecht vor. 
Der Kunde darf nicht ohne unsere Zustimmung die Unterlagen vervielfältigen oder dritten Personen 
zugängig machen, auch wenn wir die Unterlagen nicht als vertraulich gekennzeichnet haben. Dies gilt 
auch für patenttaugliche Erfindungen und Gebrauchsmuster usw. auch wenn diese noch nicht 
angemeldet sind. Ein Nachbau unserer Produkte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der 

Geschäftsführung erlaubt. 

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt unser Firmensitz in Herxheim als Erfüllungsort und 
Gerichtsstand bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten als vereinbart. Wir 
sind berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen. 

Auf die Rechtsbeziehungen, zu unseren Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. 


